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Zeitgleich mit dem Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) trat am 1. Januar 1995 ein neues 

Streitschlichtungsverfahren für Handelsdispute in Kraft. Nach mittlerweile zwölf Jahren Praxis lässt sich festhalten, 

dass sich das System insgesamt bewährt hat.

sich dieses Verfahren wie folgt: 
Die klägerische Regierung rich-
tet zunächst ein Konsultations-
begehren an die beklagte Regie-
rung. Geht Letztere nicht darauf 
ein oder bleiben die Konsultati-
onen während 60 Tagen erfolglos, 
kann die klägerische Regierung 
die Einsetzung einer Experten-
gruppe (Panel) beantragen. Das 
Panel prüft, ob eine Verletzung 
von WTO-Recht vorliegt. Sofern 
es während der Dauer des Panel-
verfahrens nicht doch noch zu ei-
ner Verhandlungslösung kommt, 
muss das Panel binnen sechs, in 
besonderen Fällen binnen neun 
Monaten einen Bericht erstellen. 
Anschließend kann jede Partei 
das ständige Berufungsorgan der 
WTO – den Appellate Body – er-
suchen, eine Überprüfung der im 
Panelbericht enthaltenen Rechts-
anwendung und -interpretationen 
vorzunehmen. Das Berufungsor-
gan erstellt seinen Bericht binnen 
60, in Ausnahmefällen 90 Tagen. 
Es kann die Feststellungen des 
Panels letztinstanzlich bestätigen, 
modifi zieren oder verwerfen. 

Wird eine Verletzung von 
WTO-Recht festgestellt, muss die 
beklagte Regierung die Berichte 
umsetzen, was in der Regel eine 
Beseitigung der rechtswidrigen 
Maßnahmen erfordert. Hierfür 
kann, sofern eine sofortige Um-
setzung nicht möglich ist, eine 
„vernünftige Frist“ von norma-
lerweise höchstens 15 Monaten 

Die Streitschlichtung kann als 
aktivster und erfolgreichster 

Tätigkeitsbereich der Welthan-
delsorganisation (WTO) betrach-
tet werden. Mit dem Verfahren 
können Regierungen von WTO-
Mitgliedsstaaten gegen mutmaß-
liche Verletzungen der WTO-Re-
geln durch Handelspraktiken 
anderer Mitglieder vorgehen. In 
den knapp zwölf Jahren bis Okto-
ber 2006 wurden mehr Handels-

streitigkeiten unter dem neuen 
System notifi ziert als in nahezu 
50 Jahren Streitschlichtung unter 
dem Gatt-Vorgängersystem. 

Das Verfahren
Klageberechtigt vor der WTO 

sind ausschließlich Regierungen. 
Private Akteure wie Unterneh-
men, Exporteure, Verbände oder 
Konsumenten haben kein Klage-
recht, sondern müssen ihre Regie-
rung davon überzeugen, ein An-
liegen in die WTO einzubringen. 

Hat eine Regierung einmal 
zugunsten der Klageerhebung 
entschieden, sieht das WTO-
Streitschlichtungsübereinkom-
men – englisch: „Dispute Sett-
lement Understanding“ (DSU) 
– ein mehrstufi ges Verfahren aus 
diplomatischen und gerichtsähn-
lichen Verfahrenselementen vor. 
Vereinfacht dargestellt gestaltet 

 WTO-Streitschlichtung:  Bewährtes Instrument zur Lösung von Stahl-Handelsdisputen

Ablauf eines WTO-Streit-
schlichtungsverfahrens: 
Vereinfachte Darstellung
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Klagen aus dem Stahlbereich im 
engeren Sinne machten zeitwei-
se bis zu einem Drittel der in die 
WTO eingebrachten Fälle aus. 
Zählt man noch jene Fälle hinzu, 
in denen es um allgemeine Han-
delspraktiken mit Bedeutung für 
den Stahlsektor (z. B. US-Gesetze 
im Antidumping-Bereich) oder 
um Produkte mit einem bedeu-
tenden Stahlanteil (Schiffbau, 
Automobile, Flugzeugindustrie) 
geht, so liegt der „Stahlanteil“ in 
der WTO-Streitschlichtung noch 
wesentlich höher als im obigen 
Bild dargestellt. 

eingeräumt werden. Hält die klä-
gerische Regierung nach Ablauf 
dieser Frist den Umsetzungsakt 
für unzureichend, kann sie von 
der beklagten Regierung die 
Aufnahme von Kompensations-
verhandlungen oder beim Streit-
schlichtungsorgan die Ausset-
zung von Handelskonzessionen 
oder anderen Verpf lichtungen 
gegenüber der beklagten Partei 
beantragen. Diese Vergeltungs-
maßnahmen nehmen normaler-
weise die Form von Strafzöllen 
an. Da die beklagte Regierung in 
der Regel den Standpunkt ver-
treten wird, dass sie die Urteile 
ordnungsgemäß umgesetzt habe, 
bedarf es in der Praxis einer unab-
hängigen Beurteilung des Umset-
zungsaktes. Diese wird von einem 
„Compliance Panel“, das norma-
lerweise aus denselben Mitglie-
dern wie das ursprüngliche Panel 
besteht, vorgenommen. Allfällige 
Kompensationsleistungen oder 
Vergeltungsmaßnahmen sollen 
gemäß DSU nur vorübergehend, 
d. h. bis zur Umsetzung der Be-
richte durch die beklagte Partei in 
Kraft bleiben. Es gibt jedoch keine 
feste zeitliche Begrenzung. 

Aktiv genutztes Verfahren 
Das Verfahren wurde bis Okto-

ber 2006 auf insgesamt 350 Kon-
sultationsbegehren angewandt. 
Materiell stehen Fragen des Gü-
terhandels im Vordergrund: Die 
meisten Streitfälle betreffen das 
Allgemeine Zoll- und Handels-
abkommen (Gatt) und dessen 
Seitenabkommen (z. B. Subven-
tionsabkommen, Antidumping-
Abkommen, Abkommen über 
Schutzmaßnahmen etc.). Haupt-
nutzer des Verfahrens sind Indus-
trie- und Schwellenländer, allen 
voran die USA, die EU, Kanada, 
Brasilien, Indien, Mexiko, Japan, 
Korea und Chile.  

Das WTO-Streitschlichtungs-
verfahren wurde in den vergan-
genen Jahren auch häufi g für die 
Beilegung von Auseinanderset-
zungen im Stahlsektor genutzt. 

Analysiert man die Stahlfälle 
im engeren Sinne nach der Iden-
tität von Klägern und Beklagten, 
so ergibt sich ein recht deutliches 
Bild: In den weitaus meisten 
Stahlfällen sitzen die USA auf der 
Anklagebank. Der Umstand, dass 
sich wesentlich weniger Klagen 
gegen andere große Märkte (z. B. 
die EU) richten, deutet da rauf 
hin, dass nicht nur die Attrak-
tivität des US-Marktes, sondern 
auch die offenbar zweifelhaften 
Handelspraktiken der USA für 
die zahlreichen Klagen verant-
wortlich sind. In der Tat haben 
die USA in den vergangenen 
Jahren häufi g handelspolitische 
Abwehrmaßnahmen (Anti-Dum-
ping, Schutzklauselmaßnahmen, 
Ausgleichszölle) ergriffen, um 
der unter Restrukturierungs-
druck stehenden einheimischen 
Stahlindustrie unter die Arme 
zu greifen. In den meisten Fällen 
wurden die US-Maßnahmen von 
den Streitschlichtungsorganen 
als zumindest teilweise regelwid-
rig beurteilt. Eine Umsetzung der 
Urteile, d.h. die Beseitigung der 
rechtswidrigen Maßnahmen, ist 
in den meisten Fällen erfolgt. Bei 
den noch in der Konsultations-
phase beigelegten Fällen konnten 
beiderseits zufrieden stellende Lö-
sungen gefunden werden. Gleich-
wohl bleibt festzuhalten, dass die 
protektionistischen Maßnahmen 
und Unsicherheiten bezüglich der 
Marktzugangsbedingungen wäh-
rend der Laufzeit der Verfahren 
stets fortbestanden. 

Stahlfälle im engeren 
Sinne und andere Fälle in 
der WTO

 

«Das WTO-Streit-
schlichtungsverfah-
ren wurde in den 
vergangenen Jahren 
auch häufi g für die 
Beilegung von Aus-
einandersetzungen 
im Stahlsektor 
genutzt. Klagen aus 
dem Stahlbereich 
im engeren Sinne 
machten zeitweise 
bis zu einem Drit-
tel der in die WTO 
eingebrachten Fälle 
aus»
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Stärken und Schwächen
Das WTO-Streitschlichtungs-

verfahren weist – besonders im 
Vergleich zum Vorgängermecha-
nismus unter dem Gatt – etliche 
Stärken auf, von denen nur ein 
paar wichtige genannt werden 
sollen: Die Agendakontrolle liegt 
im Wesentlichen bei der kläge-
rischen Partei, während eine be-
klagte Partei unter dem Gatt die 
Eröffnung eines Verfahrens oder 
die Verurteilung blockieren kann. 
Weiter ist positiv anzumerken, 
dass die statutarischen Fristen 
für die einzelnen Prozessschritte 
recht kurz sind. Außerdem hat 
die Einführung einer Berufungs-
instanz die rechtliche Qualität der 
Berichte und damit das Vertrauen 
in das System gestärkt.

Als zentraler Schwachpunkt hat 
sich indessen in einigen politisch 
heiklen Fällen – insbesondere au-
ßerhalb des Stahlbereichs – die 
Umsetzungsphase erwiesen: Im 
Bananenfall, im Hormonfl eischfall 
oder im Fall „Foreign Sales Corpo-
rations“, um die bekanntesten Bei-
spiele zu erwähnen, haben es die 
beklagten Parteien am politischen 
Willen zur Umsetzung der Urteile 
fehlen lassen. Die verhängten Ge-
genmaßnahmen (Strafzölle) ha-
ben sich in der Vergangenheit als 
wenig effektiv erwiesen, um eine 
effektive Umsetzung zu erzwingen 
– abgesehen davon, dass mit der 
Verhängung von Strafzöllen zu-

meist „unschuldige“ Exporteure 
im säumigen Mitgliedsstaat getrof-
fen werden und die ökonomischen 
Effekte solcher Sanktionen für bei-
de Parteien negativ sind. In den 
Stahlfällen ist die Umsetzungs-
bilanz zwar grundsätzlich posi-
tiv; allerdings stellt sich hier die 
Frage, ob die Maßnahmen primär 
aufgrund der WTO-Urteile zurück-
genommen wurden oder ob nicht 
eher andere Faktoren wie die seit 
2003 verbesserte Marktsituation –
insbesondere aufgrund der hohen 
Stahlnachfrage aus China – sowie 
der Druck von Vorleistungsbezie-
hern ursächlich waren. 

Neben den Umsetzungsschwie-
rigkeiten werden auch einzelne 
weitere Punkte beklagt – so etwa 
die mangelnde Operationalität des 
Verfahrens für besonders ressour-
censchwache Entwicklungsländer, 
die Anfälligkeit für Verzögerungs-
taktiken der beklagten Partei und 
die dadurch in der Praxis häufi g 
unvermeidbaren Überschrei-
tungen der statutarischen Fristen. 
Weiter werden in jüngerer Zeit 
vermehrt systemische Befürch-
tungen ge äußert, wonach der 
Mechanismus und dessen breite 
Akzeptanz durch politisch heikle 
Fälle, die eigentlich am Verhand-
lungstisch gelöst werden sollten, 
belastet werden könnte – insbe-
sondere in Zeiten, in denen die 
politischen WTO-Verhandlungen 
blockiert sind. 

Ausblick
Trotz seiner Schwächen hat 

sich das W TO-Streitschlich-
tungsverfahren als tauglicher 
Mechanismus zur geordneten 
Feststellung und Beseitigung von 
Verletzungen des WTO-Rechts 
erwiesen. Es hat einen Beitrag 
zur Verrechtlichung der multi-
lateralen Handelsordnung und 
zur Vermeidung eskalierender 
Handelskriege gewährleistet. Die 
aktive Nutzung des Verfahrens 
durch die WTO-Mitgliedsstaaten 
unterstreicht den Nutzen, der 
dem Verfahren beigemessen wird, 
einschließlich des Stahlbereichs. 

Zu den zentralen Herausforde-
rungen in der Zukunft gehören 
die Sicherung der Legitimität und 
Akzeptanz des Verfahrens – gera-
de falls angesichts der blockierten 
Doha-Verhandlungen vermehrt 
politisch schwierige Fälle in die 
Streitschlichtung eingebracht 
werden sollten. Im Stahlbereich 
könnte dies bereits in den kom-
menden Jahren der Fall sein, so-
fern der von einigen Beobachtern 
befürchtete größere Preiszerfall 
bei Stahl eintreten und sich da-
mit der protektionistische Druck 
erhöhen sollte. 
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Stahlfälle in der WTO: 
Kläger und Beklagte

«Die aktive Nut-
zung des Verfahrens 
durch die WTO-Mit-
gliedsstaaten unter-
streicht den Nutzen, 
der dem Verfahren 
beigemessen wird, 
einschließlich des 
Stahlbereichs»
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